
Die Kurtaxenreglement-Gegner in der Aletsch-
region sind unzufrieden

Nachdem die Urversammlungen der betroffenen Gemeinden das Reglement

angenommen haben, sagt Aletsch-Arena-Geschäftsführer Sproll: «Man

weiss nie, was noch kommt.»

Am Donnerstag sagte nach den Gemeinden Fiesch und Riederalp letztendlich auch die
Urversammlung Bettmeralp «Ja» zum neuen Kurtaxenreglement.

Seit zwei Jahren gilt in der Aletsch Arena ein neues Kurtaxenreglement, wonach die
Kurtaxe von bisher 2.50 auf 3.50 Franken erhöht wurde. Zudem rechnen die Zweitwoh-
nungsbesitzer die Kurtaxen pauschal ab.

Dann folgte ein Urteil des Bundesgerichts. Dieses bemängelte die nicht vollständig
nachvollziehbare, durchschnittliche Belegung der Zweitwohnungen von 30 Tagen.

Nach dem Entscheid des Bundesgerichts hatten die sechs Destinationsgemeinden zu-
sammen mit der Aletsch Arena AG gehandelt und eine Arbeitsgruppe gegründet. Die
Arbeitsgruppe hat den Gemeinderäten auf Basis einer Umfrage unter den Zweitwoh-
nungsbesitzerinnen und -besitzern empfohlen, am bisherigen Kurtaxenreglement fest-
zuhalten. Der Rücklauf lag bei rund 1500 vollständigen Formularen.

Dass nun auch die Urversammlung von Bettmeralp das Kurtaxenreglement einstimmig
angenommen hatte, freute den Geschäftsführer der Aletsch Arena AG, Philippe Sproll.
Er sagt: «Grundsätzlich sind wir mit den Entscheiden zufrieden. Wir haben gesehen,
dass wir in der Bevölkerung einen starken Rückhalt geniessen und die Arbeit der
Aletsch Arena stimmt.»

Nicht überrascht, aber dennoch unzufrieden sind die Gegner. Peter Koch, Präsident der
Interessengemeinschaft Fiescheralp, sagt: «Für uns ist es speziell, dass alle drei Urver-
sammlungen die Resultate oder die alten Vorgaben, die sie erhalten haben, einstimmig
angenommen haben. Das akzeptieren wir.» Aber sie würden demokratische Schritte
prüfen. Koch sagt: «Weitere rechtliche Schritte gegen das Kurtaxenreglement sind
geplant.»

Von den Gemeinden ist Koch derweil enttäuscht. «Uns hat man Anfang August verspro-
chen, dass wir Anfang September am runden Tisch sitzen und die Problemfälle analy-
sieren. Es ist anders gekommen.»

Martial Minnig widerspricht derweil: «Seitens Aletsch Arena haben wir bereits sehr früh
das Gespräch mit den IGs versucht und es ist auch bekannt, was sie für Forderungen
hatten. Diese haben wir, so weit es möglich war, berücksichtigt.» Aufgrund der kurzen
Zeit zwischen dem Urteil und den Urversammlungen hätten sie ohnehin nicht die Mög-
lichkeit gehabt, das Kurtaxenreglement komplett und im Grundsatz zu ändern.



Zum Umstand, dass die IGs weitere rechtliche Schritte prüfen, sagt der Geschäftsführer
Philippe Sproll: «Das Bundesgericht war sehr klar in seinem Urteil. Wir haben das umge-
setzt, was das Bundesgericht verlangte, und zwar die Ermittlung der Eigenbelegung.
Darum sind wir sicher, dass das in Ordnung ist.» Aber man wisse nie, was noch komme.

Im nächsten Schritt erfolgt jetzt die Eingabe der Grundlagen beim Kanton und deren
Homologation durch den Staatsrat. Mit dem Entscheid des Staatsrats ist das Kurtaxen-
reglement wieder vollständig rechtsgültig. Die Verfügungen über die Kurtaxenpauscha-
len können auf dieser Basis gestellt werden. (sr/hm)


